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Bäume sollen altern und absterben dürfen

MERZIG-WADERN (red) Die Forstbe-
triebsgemeinschaft Saar-Hochwald 
(FBG) macht darauf aufmerksam, 
dass soweit sie in den Privatwäl-
dern mit Arbeiten beauftragt wird, 
aus Gründen des Biotop- und Arten-
schutzes kranke und abgestorbene 
Bäume überwiegend nicht mehr ge-
fällt und entfernt werden. Das hat 
FBG-Vorsitzender Klaus Borger mit-
geteilt. „Diese Bäume dürfen altern, 
absterben, sich zersetzen und füh-
ren zu einer Verbesserung der öko-
logischen Qualität des Waldes.“ Des-
halb besteht nach seinen Worten 
immer die Gefahr, dass Äste oder 
Baumteile herabfallen oder auch 
ganze Bäume umfallen.

Eine Haftung wegen einer mög-
lichen Verletzung der Verkehrssi-
cherungspflicht bestehe nicht, da 
es sich bei einem natürlichen Ab-
sterben von Baumteilen oder gan-
zer Bäume um eine waldtypische 
Gefahr handele (siehe Infobox). 

„Dies trifft natürlich auch für die 
überall absterbenden Fichtenwäl-
der zu“, sagt er. „Typische ‚Gefah-
ren‘ des Waldes sind solche Gefah-
ren, die sich aus der Natur oder der 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
des Waldes unter Beachtung der je-
weiligen Zweckbestimmung erge-
ben.“ Als Beispiele nennt er Fahr-
spuren in Wegen, Reisig im Bestand, 
Trockenzweige in Baumkronen, 
herabhängende Äste nach Schnee-
bruch oder Sturmschäden.

Atypische „Gefahren“ des Wal-
des sind nach seinen Worten im-
mer dann anzunehmen, wenn der 
Waldbesitzer selbst oder ein Dritter 
Gefahrenquellen gezielt schafft. Un-
geachtet dieser eindeutigen recht-
lichen Regelung seien die Forst-
betriebsgemeinschaft und ihre 
Mitgliedsbetriebe immer bemüht, 
den Spaziergängern einen siche-
ren, erholungs- und erlebnisreichen 
Waldbesuch zu ermöglichen.

„Immer wieder wird landauf, 
landab das Argument Verkehrssi-
cherungspflicht bemüht, um die 
Fällung einzelner Bäume oder gan-
zer Waldbereiche zu rechtfertigen“, 
sagt Borger. Insbesondere durch die 
dramatischen Witterungsverläufe 
der vergangenen drei Jahre werde 
das Argument Verkehrssicherungs-

pflicht bemüht, um abgestorbene 
Nadelbäume oder kränkelnde Bu-
chen teilweise großflächig, abzuhol-
zen. Beim genauen Hinschauen sei-
en meisten Maßnahmen nicht nur 
vermeidbar, sondern auch ökolo-
gisch und betriebswirtschaftlich 
völlig unsinnig. Hochwald. Paragraf 
25 des Landeswaldgesetzes für das 
Saarland regele, dass das Betreten 
des Waldes zum Zweck der natur-
verträglichen Erholung jedermann 
gestattet sei und die Benutzung des 
Waldes auf eigene Gefahr erfolge. 
Besondere Sorgfalts- und Verkehrs-
sicherungspflichten seien nicht be-
gründet.

Borger hält fest: „Das Grundsat-
zurteil des Bundesgerichtshofes 
aus dem Jahr 2012 ist eindeutig. Je-
der, der den Wald betritt, muss mit 
,waldtypischen Gefahren’ rechnen 
und der Waldbesitzer haftet des-
halb ausdrücklich nicht. Anders 

verhält es sich mit ,waldatypischen 
Gefährdungslagen’, die durch den 
Waldbesitzer oder beauftragte Drit-
te geschaffen wurden oder werden.“ 
Die Tourismuszentrale des Saarlan-
des habe dieses richtungsweisende 
Urteil aufgegriffen und einen Leitfa-
den für Wegebetreiber und Kommu-
nen erarbeitet, sagt der FBG-Chef.

Die FBG betrachte laut Borger ver-
schiedene Verlautbarungen und Ak-
tionen von verantwortlicher Stelle 
mit Unverständnis und Sorge, wo-
nach aus FBG-Sicht der Eindruck er-
weckt werde, Waldbesitzer würden 
durch Maßnahmen zur Verkehrssi-
cherung „Vollschutz“ garantieren. 
Dies ist nach Auffassung der FBG ein 
völlig falscher Ansatz. Der Waldbe-
sucher soll sich sehr wohl im Klaren 
sein, dass er sich in der Natur bewegt 
und ein Waldbesuch natürlich auch 
‚waldtypische Gefahrenquellen’ 
berge. „Die Forstbetriebsgemein-

schaft will, dass die Waldbesucher 
sich nicht nur in den Wäldern erho-
len, sondern diese auch mit Respekt 
und der gebotenen Aufmerksamkeit 
besuchen“, sagt Klaus Borger.

Deshalb würden zurzeit Informa-
tionen an prädestinierten Waldein-
gängen angebracht werden – mit 
dem Ziel, die Waldbesucher zu in-
formieren und für die natürlichen 
Abläufe in unseren Wäldern zu sen-
sibilisieren. 

Dazu zählten auch natürliche Vor-
gänge wie das Absterben von Äs-
ten oder ganzen Bäumen. „Was die 
Forstbetriebsgemeinschaft nicht 
macht, ist unter dem Deckmantel 
einer vermeintlichen Verkehrssi-
cherungspflicht Eingriffe in Wald-
bestände zu tätigen, die nicht nur 
vermeidbar, sondern auch ökolo-
gisch und betriebswirtschaftlich 
völlig unsinnig sind“, sagt er.
www.FBG-Saarland.de

Forstbetriebsgemeinschaft 
Saar-Hochwald lehnt es ab, 
in den von ihr betreuten 
Wäldern kranke oder 
abgestorbene Bäume zu 
fällen und zu entfernen.

In vielen Wäldern gibt es kranke oder abgestorbene Bäume. Die FBG will sie sich selbst überlassen. SYMBOLBILD: MATTHIAS BEIN/DPA

Die Schadensersatz-Klage ei-
nes Mannes, der beim Wandern auf 
dem Harzer Hexen-Stieg von einem 
herabstürzenden Baum verletzt 
wurde, ist nach Mitteilung der FBG 
nun auch vom Oberlandesgericht 
(OLG) Naumburg zurückgewiesen 
worden. Zuvor hatte der Mann ver-
geblich vor dem Landgericht Mag-
deburg geklagt und von der Stadt 

Thale Schmerzensgeld verlangt. Das 
OLG begründete seine Entschei-
dung damit, dass der Umsturz des 
Baumes eine „waldtypische“ Gefahr 
sei, für die die beklagte Stadt auch 
auf Wanderwegen nicht hafte. Der 
Deutsche Wanderverband bedauert 
derartige Unfälle ausdrücklich, be-
grüßt das Urteil aber, da es seinen 
Mitgliedsorganisationen für ihre 
tägliche Arbeit Sicherheit verschaf-
fe und die Bedeutung eigenverant-
wortlichen Handelns betone.

Gericht weist
Schadenersatz ab
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